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Unsere Projekt-Nr. LL19965.1/01 
Schalltechnische Stellungnahme zur Gewerbelärmsituation im Bereich des Bebauungsplan Nr. 
110 der Gemeinde Wardenburg 
Stellungnahme zur Nachforderung des Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg mit dem Schreiben 
vom 08.08.2025 
 
 
Sehr geehrter Herr Meyer, 
 
die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich auf die Nachforderung des Gewerbeaufsichtsamtes Olden-
burg mit dem Schreiben vom 08.08.2025. Demnach wird nach Abstimmung eine lärmtechnische Stellung-
nahme zur Überprüfung der Verträglichkeit zwischen dem geplanten Wohngebiet und dem vorhandenen 
Gewerbegebiet gefordert. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 110 der Gemeinde Wardenburg soll ein Allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen werden, welches unmittelbar an das bestehende Allgemeine Wohngebiet aus 
dem Bebauungsplan Nr. 115b anschließt. In diesem ist nordwestlich der Georg-Droste-Straße ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt und auf der anderen Straßenseite ein Streifen eines Eingeschränkten Ge-
werbegebietes. Weiter südöstlich an dieses Eingeschränkte Gewerbegebiet grenzt der Bebauungsplan 
Nr. 22, welcher ein Gewerbegebiet ausweist. 
 
Durch die Summe aller Gewerbelärmeinwirkungen sind im bereits bestehenden Allgemeinen Wohngebiet 
die Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete gemäß TA Lärm einzuhalten. Hier verweisen wir 
insbesondere auf die Reihenhäuser Am Schlatt 12, 12A und 12B, deren Grundstück an das geplante All-
gemeine Wohngebiet angrenzen. Wenn an diesen Immissionsorten die Immissionsrichtwerte gemäß TA 
Lärm eingehalten werden, dann ist davon auszugehen, dass im Bereich des geplanten Allgemeinen Wohn-
gebietes die Immissionsrichtwerte ebenso eingehalten werden, da sich die Entfernung zu den Gewerbe-
gebietsflächen dabei tendenziell eher vergrößert.  
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